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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum National

rat Dipl.Ing.Gasser und Kollegen Nr.1735/J betreffend Ankauf von forst

wirtschaftlichen Flächen durch die Österreichischen Bundesforste, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

Im Arbeitsübereinkommen der Regierungsparteien vom 16.1.1987 ist der 

Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Flächen der Österreichischen 

Bundesforste, vorrangig für die Strukturverbesserung der bäuerlichen Be

triebe, die Festigung der Bergbauernbetriebe und als Ersatz für die Abgabe 

von bäuerlichem Grund und Boden im öffentlichen Interesse vorgesehen. 

Richtlinien für solche Verkäufe, wobei primär an Streubesitz gedacht ist, 

wurden bereits ausgearbeitet. 

Unbeschadet dieser Verkäufe soll es aber den Österreichischen Bundesforsten 

unbenommen bleiben, auch selbst betrieblich zweckmäßige Grundankäufe 

durchzuführen. Dies gilt vor allem dann, wenn ihnen Flächen zum Kauf 

angeboten werden und ein ernsthafter bäuerlicher Kaufinteressent nicht 

vorhanden ist. Dies wird insbesondere von der Grundverkehrskommission 

überprüft, die üblicherweise bei Vorliegen eines bäuerlichen Interesses 

die Genehmigung für den Verkauf an die Österreichischen Bundesforste 

nicht erteilt. Nach den mir vorliegenden Informationen wurden bereits 

sämtliche in Rede stehenden Grundverkäufe durch die Grundverkehrskom

mission genehmigt. 
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Auch die nachstehend angeführten Grundankäufe im Lande Kärnten im 

Jahr 1987 wurden den Österreichischen Bundesforsten angeboten. 

Die Angemessenheit der von ihnen gezahlten, durch genaue Schätzungen 

ermittelten Kaufpreise wurde vor Vertragsabschluß vom Bundesministerium 

für Finanzen überprüft und bestätigt. Die Kaufpreise wurden zur Gänze 

aus Einnahmen aus Grundverkäufen bezahlt, wobei diese Einnahmen zum 

Teil bereits in den Vorjahren erzielt und einer Rücklage zugeführt wurden. 

Zu den Fragen 1. - 3.: 

Die Österreichischen Bundesforste haben im Jahre 1987 in Kärnten Grund

flächen im Gesamtausmaß von 615,9930 ha erworben. Diese Grundstücke 

wurden für die Forstverwaltung Villach der Österreichischen Bundesforste 

von privaten Grundbesitzern in den Gerichtsbezirken Feldkirchen, St.Veit/ 

Glan und Villach angekauft. Hinsichtlich weiterer betriebs- und personen

bezogener Daten darf ich auf die diesbezüglichen Bestimmungen des Daten

schutzgesetzes verweisen. Der Gesamtkaufpreis betrug S 59,159.044,--. 

Zu Frage 4.: 

Diese Liegenschaften, welche vom vorhandenen Personal der Österreichischen 

Bundesforste ohne weiteres mitbetreut werden können, wurden im Interesse. 

einer betriebswirtschaftlich zweckmäßigen Verbesserung der Flächenaus

stattung der Forstverwaltung Villach angekauft. Die Verkäufer hatten durch

wegs persönliche Gründe für den Verkauf ihrer Liegenschaften. 

Zu Frage 5.:· 

Die angekauften Grundstücke liegen in einer Entfernung von ca. 4 - 5 km 

Luftlinie zum bisherigen Grundbesitz der Österreic hischen Bundesforste. 
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